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Gemeinde Mittelberg / Kleinwalsertal 
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Verordnung 

Wildentalstraße in Mittelberg; 
vorübergehende halbseitige Straßensperre 

      

 

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b StV0 1960 i.d.g.F. in Verbindung mit § 1 der Verordnung der 
Vorarlberger Landesregierung über den übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde in 
Angelegenheiten der Straßenpolizei, LGBl. Nr. 30/1995 werden aufgrund von Bauarbeiten im 
Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs folgende 
Verkehrsmaßnahmen und Verkehrszeichen verordnet: 
 
1. Im Bereich der Wildentalstraße Höhe Aparthotel werden für die Dauer der Bauarbeiten vom 

13.03.2024 bis längstens 27.03.2024 halbseitig das Fahren in beiden Fahrtrichtungen, 
ausgenommen Baustellenfahrzeuge verboten. („Fahrverbot in beiden Richtungen“ § 52 lit. a 
Z 1 StVO). 

 
2. Das Überholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge ist in beiden Fahrtrichtungen, jeweils 50m vor 

bis 10m nach der Arbeitsstelle verboten („Überholen verboten“ § 52 lit. a Z 4 a StVO und 
„Ende des Überholverbotes“ § 52 Z 4 b StVO) 

 
3. In beiden Fahrrichtungen ist unmittelbar vor bis nach der Arbeitsstelle die Wartepflicht bei 

und für Gegenverkehr vorzuschreiben (§ 52 lit. a Z 5 und § 53 Z 7 a StVO) 
 

 
 

Riezlern, am 11.03.2024 

Der Bürgermeister 
 

gez. Andi Haid 
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